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Erwägungen

E. 1.1
Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen
Ent- scheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist,
kann die Revision verlangen (Art. 410 Abs. 1 Satz 1 StPO). Das Berufungsgericht
entscheidet über Revisionsgesuche (Art. 21 Abs. 1 lit. b StPO). Mitglieder des
Berufungsgerichts können im gleichen Fall nicht als Revisionsrichterinnen und
Revisionsrichter tätig sein (dortiger Abs. 3). Zuständig ist das Obergericht (Art. 29 GerG
[NG 261.1]), welches in Ermangelung einer ab- weichenden Vorschrift in Dreierbesetzung
entscheidet (Art. 22 Ziff. 2 GerG). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen
Verfahren eine vorläufige Prüfung des Re- visionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist
das Gesuch offensichtlich unzulässig oder un- begründet oder wurde es mit den gleichen
Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Abs.
2). In diesem sogenannten Zulassungsverfahren erfolgt eine Vorprüfung des
Revisionsgesuchs; es sind die formellen Voraussetzungen zu prüfen (vgl. MARIANNE
HEER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK-StPO, 2. A., 2014, N 6 f. zu Art. 412
StPO).

E. 1.2
Die Revision ist ein ausserordentliches Rechtsmittel, welches die Neubeurteilung
rechtskräftig erledigter Strafverfahren erlaubt. Sie ist deshalb nur in engem Rahmen
zulässig. Die Revisi- onsgründe sind in Art. 410 Abs. 1 und 2 StPO abschliessend
aufgeführt (SCHMID NIKLAUS, StPO-Praxiskommentar, 2. A., 2013, N 13 zu Art. 410
StPO). Der Revisionskläger hat das Vorliegen eines Revisionsgrundes darzutun. Das
vorliegende Revisionsgesuch beschränkt sich jedoch, soweit nachvollziehbar, auf die
Wiedergabe des Gesetzestextes. Es wird weder dargetan noch ist ersichtlich, auf welchen
Revisionsgrund sich der Revisionskläger berufen will. Das Gesuch ist folglich
offensichtlich unbegründet, weshalb darauf nicht einzutreten ist.

4■7

E. 1.3
Abgesehen davon ist auf die Revisionsklage schon deshalb nicht einzutreten, weil eine
Revi- sion von Einstellungs- und Nichtanhandnahmeverfügungen gar nicht möglich ist.
Gegen diese stünde allenfalls die Wiederaufnahme im Sinne von Art. 323 StPO zur
Verfügung (FRANZ RIK- LIN, Kommentar StPO, 2. A., 2014, N 2 zu Art. 410 StPO;
HEER, a.a.O., N 27 zu Art. 410 StPO). Eine Wiederaufnahme könnte durch die
Staatsanwaltschaft verfügt werden, wenn ihr neue Beweismittel und Tatsachen bekannt
werden, die a) für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der beschuldigten Person
sprechen; und b) sich nicht aus den früheren Akten ergeben (Art. 323 Abs. 1 StPO). Da der



Revisionskläger keine neuen Tatsachen oder Beweismittel anruft, wären die
Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme aber ohnehin nicht gegeben. Folglich kann von
einer Überweisung der Sache an die Staatsanwaltschaft ohne Weiteres abgesehen werden.

E. 1.4
Tritt das Revisionsgericht in Anwendung von Art. 412 Abs. 2 StPO auf ein
Revisionsbegehren nicht ein, hat es keine Stellungnahmen der übrigen
Verfahrensbeteiligten und des Sachge- richts einzuholen und es erübrigen sich Beweis- und
Aktenergänzungen (Art. 412 Abs. 3 und

E. 4
StPO e contrario; THOMAS FINGERHUTH, in: Donatsch et al. (Hrsg.), Kommentar zur
Schwei- zerischen Strafprozessordnung, 3. A., 2020, N 2 zu Art. 412 StPO). 2. Der
Revisionskläger zitiert auf Seite 2 seiner Eingabe Art. 94 StPO, welcher die Wiederher-
stellung einer versäumten Frist regelt. Er beschränkt sich auf die Wiedergabe des Gesetzes-
textes ohne auch nur ansatzweise darzulegen, was er daraus ableiten will. Insbesondere
stellt er diesbezüglich auch keinen nachvollziehbaren Antrag. Möglicherweise zielt er
darauf ab, dass die Beschwerdeabteilung des Obergerichts mit Be- schluss vom 22.
November 2021 zufolge Verspätung auf seine Beschwerde gegen die Nicht-
anhandnahmeverfügung nicht eingetreten ist. Denkbar ist folglich, dass der Revisionskläger
in seiner Eingabe sinngemäss auch um Wiederherstellung der von ihm verpassten
Beschwerde- frist ersucht. Die Partei, die Wiederherstellung einer versäumten Frist
verlangt, hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Darüber
hinaus muss die Säumnis einen er-

5■7 heblichen und unersetzlichen Rechtsverlust nach sich ziehen (Art. 94 Abs. 1 StPO).
Der Revi- sionskläger legt nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern diese
Bedingungen erfüllt sein sollen. Auf ein allfälliges Gesuch um Wiederherstellung wäre
folglich nicht einzutreten, selbst wenn ein entsprechender Antrag formuliert worden wäre.
3. 3.1 Wird ein Revisionsgesuch nicht gutgeheissen, richtet sich die Kostenverlegung nach
Art. 428 Abs. 1 StPO (YVONA GRIESSER, in: Donatsch et al., a.a.O., N 17 zu Art. 428
StPO). Danach tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren
Rechtsmittel nicht eingetre- ten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht (Art. 428 Abs. 1
StPO). Soweit das Prozess- kostengesetz (PKoG; NG 261.2) für einzelne Verfahren keine
Gebühr vorsieht, hat das Gericht unter Berücksichtigung der Wichtigkeit und Schwierigkeit
der Sache sowie der aufgewendeten Arbeit eine Gebühr von Fr. 200.– bis Fr. 3'000.–
festzusetzen (Art. 23 PKoG). Wird ein Streitfall ohne materiellen Entscheid erledigt, beträgt
die Gebühr höchstens drei Viertel der ordentlichen Gebühr (Art. 4 Abs. 2 PKoG), d.h. hier
Fr. 2'250.–. Die Gerichtsgebühr wird gestützt auf Art. 2 und Art. 23 PKoG auf Fr. 500.–
festgesetzt und ausgangsgemäss dem unterliegenden Revisionskläger auferlegt. Er wird
verpflichtet, den Be- trag der Gerichtskasse Nidwalden innert 30 Tagen nach Eintritt der
Rechtskraft mit beiliegen- dem Einzahlungsschein zu bezahlen. 3.2 Der Revisionskläger ist
im Strafverfahren STA-Nr. A1 21 863 nicht beschuldigte Person, son- dern er hat sich als
Privatkläger konstituiert. Ein Anspruch auf die von ihm beantragte amtliche Verteidigung
besteht daher grundsätzlich nicht (vgl. die Voraussetzungen gemäss Art. 132 StPO). Auch
die Voraussetzungen für die Beigebung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes für die
Privatklägerschaft im Sinne von Art. 136 StPO sind vorliegend nicht gegeben. Die Be-



stellung eines vom Staat bezahlten Rechtsvertreters fiele infolge der offensichtlichen Unbe-
gründetheit des Begehrens ausser Betracht (vgl. zu dieser Voraussetzung: Urteil des
Bundes- gerichts 6B_616/2016 vom 27. Februar 2017 E. 4.3). Die entsprechenden Ersuchen
werden präsidialiter abgewiesen (Art. 133 Abs. 1 und Art. 136 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 71
Abs. 1 und 2 GerG).

6■7 Der Revisionskläger hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Genugtuung (Art.
436 Abs. 1 und 4 StPO e contrario).
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